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ZMk.
Liebe Leserin
Lieber Leser

Zum Glück gibt's Indiskretionen. So vernimmt

gelegentlich auch der einfache Bürger, was hinter

den Kulissen so alles gemischelt wird. So ist jüngst

- wohl durch ein Sickerloch in der Expertenkommission

für eine Medien-Gesamtkonzeption - der

Vorentwurf einer Arbeitsgruppe des Eidgenössischen

Verkehrs- und Energiewirtschaftsdeparte-

mentes (EVED) für ein Radio- und Fernsehgesetz in

die Hände der «Tages-Anzeiger»-Redaktion gelangt.

Riese zögerte keinen Moment lang, die als vertraulich

taxierten Gedankengänge in die Öffentlichkeit

zu tragen.
Da an zuständiger Stelle niemand dementieren

mochte, was da auf dem Latrinenweg - einer in

der Schweiz offenbar immer üblicheren Form des

«free flow of information» - ans Tageslicht gezerrt

wurde, darf wohl angenommen werden, dass es

inhaltlich stimmt. Der Grundgedanke, der die

Gesetzesbastler bei ihrer Arbeit geleitet hat, lässt sich

auf einen einfachen Nenner bringen: Fernsehen und

Radio sollen weiter privatisiert und kommerzialisiert

werden, das Monopol der Schweizerischen Radio-

und Fernsehgesellschaft (SRG) - oder was davon

noch übrig geblieben ist - muss fallen. Wer nun

allerdings glaubt, die Kommerzialisierung erfolge

nach den Prinzipien der freien Marktwirtschaft,

sieht sich arg getäuscht. Wohl angesichts der

Flops, welche gegenwärtig die meisten Lokalradiosender,

aber auch die Betreiber von Pay-TV und

Satellitenrundfunk in kommerzieller und gestalterischer

Hinsicht produzieren, ist vorgesehen, künftigen

Veranstaltern kräftig unter die Arme zu greifen:
mit der Bewilligung von Werbung und Sponsoring

sowie - für die Lokalradiosender - mit einer

Ausweitung der Versorgungsgebiete auf eine Grösse,

die das Überleben erlaubt. Überdies sollen lokale

Rundfunkveranstalter neben der SRG ebenfalls in

den Genuss von Gebührengeldern kommen.

Was dann die privaten Rundfunkveranstalter auf

lokalem, neu wohl auch regionalem und internationalem

Plan in ihrem Kampf um Einschaltquoten und

Werbegelder versäumen und vernachlässigen, darf

die SRG gnädigst nachholen: Ihr nämlich räumt der

Vorentwurf die Durchführung nationaler und

sprachregionaler Programme ein, verknüpft damit

aber gleich einen Auftrag. So muss die SRG zur

freien Meinungsbildung, zur kulturellen Entfaltung

zur Berücksichtigung der Minderheiten beitragen.
Ihr also wird die Funktion nationaler Integration

übertragen, die durch die Partikularinteressen lokaler

Sender und durch die internationalen Allerwelts-

programme via Satellit langsam vor die Hunde

geht. Sollte der SRG angesichts der privaten
Konkurrenz, die ihre Programme unter wesentlich

geringeren Auflagen produzieren kann, der Schnauf

ausgehen - was die Hoffnung mancher im stillen

sein mag -, so kann sie immer noch beim Bund

um Subventionen nachsuchen. Dieser kann laut Ge-

setzesvorentwurf nämlich internationale, nationale

und sprachregionale Programme unterstützen. Als

direkter Geldgeber kann der Bund dann auch gleich

dafür sorgen, dass einem weiteren Punkt des

Vorentwurfs Nachachtung verschafft wird: der

angemessenen Darstellung der Anliegen bedeutsamer

Organisationen und Gruppen, wer immer diese

auch sein mögen...
Sollten die Grundsätze dieses Vorentwurfs

tatsächlich in ein Radio- und Fernsehgesetz einflössen,

bedeutete dies nicht nur eine gravierende

Schwächung der SRG, sondern auch die Ablösung

eines unabhängigen öffentlichen Rundfunksystems

durch eines, das nicht nur den Einflüssen privater

Interessen, sondern auch den politischen des Bundes

und der Parteien unterworfen ist. Das kann

doch wohl nicht unsere Absicht sein.

Mit freundlichen Grössen
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